
HANDLUNGSFELD  
BIOLOGISCHE VIEL-
FALT UND NATUR-
SCHUTZ

Der Klimawandel wird deutlich spürbare Auswir-
kungen auf die biologische Vielfalt in Nordrhein- 
Westfalen haben. So hat die im Jahr 2010 veröf-
fentlichte Studie 97 „Natur im Wandel“ des Minis-
teriums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz des Landes NRW 
ergeben, dass der Klimawandel 26 Prozent der  
hier lebenden Tierarten negativ beeinflusst, bei 
den Pflanzen sind es zwölf Prozent. Andere Tier- 
und Pflanzenarten profitieren wiederum von  
den Klimaänderungen. Die Folge: Manche Arten 
werden NRW verlassen, andere Arten werden  
nach Nordrhein-Westfalen „einwandern“. Ziel  
der Landesregierung NRW ist es, die biologische 
Vielfalt zu erhalten.

Der Erhalt der biologischen Vielfalt ist schwer-
punktmäßig im Politikfeld des Naturschutzes 
angesiedelt und weist zahlreiche Querverbindun-
gen zu sozio-ökonomischen Aktivitäten wie 
Land- und Forstwirtschaft, Wasserwirtschaft und 
Fischerei sowie Tourismus auf. Auch müssen 
Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit 
und Leistungen des Ökosystems beachtet 
werden. Wegen seiner grundlegenden Bedeutung 
bündelt die Landesregierung Aktivitäten zum 
Erhalt der biologischen Vielfalt in der Biodiversi-
tätsstrategie NRW.

Die wichtigsten Gefährdungsursachen für die 
biologische Vielfalt bestehen im Zusammenwirken 
von mehreren Belastungsfaktoren: Nach wie vor 
tragen der anhaltende Flächenverbrauch, die inten-
sive Nutzung auf landwirtschaftlichen Produktions-
flächen, die zum Teil nicht standort gerechte oder 
zu intensive Wald-Bewirtschaftung, Veränderun-
gen des Wasserhaushalts sowie der Nährstoffein-
trag aus der Luft maßgeblich zur Gefährdung von 
Lebensräumen und Arten bei. Zudem haben die 

Änderungen der Temperatur- und Niederschlags-
verhältnisse, eine negative Entwicklung der 
klimatischen Wasserbilanz sowie die zunehmende 
Häufigkeit von extremen Wetterereignissen einen 
direkten Einfluss auf Arten und Lebensräume. 
Darüber hinaus können Änderungen im Jahres-
rhythmus, im Verhalten, bei der Fortpflanzung, den 
Konkurrenzverhältnissen und in den Nahrungsbe-
ziehungen bei verschiedenen Arten zu Bestands-
veränderungen und Gebietsverschiebungen führen. 
Vor dem Hintergrund dieser Auswirkungen des 
Klimawandels eröffnen sich folgende Arbeitsfelder:

 • Verringerung vorhandener Stressfaktoren,  
etwa hoher Flächenverbrauch, intensive 
Landwirtschaft oder die Veränderung des 
Wasserhaushalts

 • Beförderung der Widerstandsfähigkeit von 
Ökosystemen

 • Verbesserung der Qualität von Lebensräumen, 
insbesondere Gewässer- und Feuchtlebens-
räume

 • Aufbau von Biotopverbundsystemen
 • Biodiversitätsmonitoring (Überwachung der 

biologischen Vielfalt)

Im Handlungsfeld Biologische Vielfalt/Naturschutz 
plant die Landesregierung drei Maßnahmen 
umzusetzen. Zudem haben mehrere weitere 
Maßnahmen in anderen Handlungsfeldern 
ebenfalls positive Auswirkungen auf die biologi-
sche Vielfalt und den Naturschutz. Diese Synergie-
effekte wird die Landesregierung gezielt fördern. 
Die weitere Maßnahmenentwicklung im Zuge der 
Fortschreibung des Klimaschutzplans wird eng mit 
der Biodiversitätsstrategie NRW abgeglichen. 
Darüber hinaus sollen Wechselwirkungen mit 
anderen Einflüssen wie der Einwanderung nicht 
heimischer Arten und dem Landnutzungswandel 
berücksichtigt werden. 
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MASSNAHMEN IM  
HANDLUNGSFELD BIOLOGISCHE 
VIELFALT UND NATURSCHUTZ

LR-KA4-M15 (ID 6)
Förderung der biologischen Vielfalt im urbanen 
Raum – Strategie „Grüne Stadt“

Problemstellung: Gerade in Städten, in denen 
Effekte wie lokale Hitzeinseln, wenig verfügbares 
Wasserdargebot oder geringere Windgeschwindig-
keiten (Hitzestau) verstärkt auftreten, hat der 
Klimawandel unmittelbare Auswirkungen auf das 
Lebensumfeld von Fauna und Flora und damit  
die biologische Vielfalt. Es sind besondere Anpas-
sungsleistungen beispielsweise durch mehr öko- 
logisch verfügbares Raumangebot und Biotopver-
netzung sowie an den Klimawandel angepasste 
Vegetation erforderlich, damit die biologische 
Vielfalt mit ihren Funktionen für ein menschenge-
rechtes Umfeld aufrechterhalten bleiben kann.

Ziele: Schutz und Entwicklung einer arten- 
reichen und vielfältigen Natur im urbanen Raum 
sowie Förderung naturnaher Parks, Friedhöfe,  
(Klein-)Gärten, Gründächer und weiterer Grünflä-
chen als Beitrag zur Reduzierung von städtischen 
Hitze inseln

Instrument: Im Rahmen einer Weiterentwicklung 
des Ökologieprogramms Emscher-Lippe (ÖPEL) 
und einer Strategie „Grüne Stadt“ soll die Förde-
rung von biologischer Vielfalt in Kommunen mit 
erfasst und bedacht werden.

Träger/Akteure: Landesregierung, Kommunen

Kategorie 3

Finanzierung B (EFRE)

Der Klimawandel stellt den Erhalt der Artenvielfalt auch in NRW vor große Herausforderungen; vor allem in urbanen Räumen sind  
Anpassungsmaßnahmen vonnöten.  
© Dave Augustin



LR-KA4-M16 (ID 208)
Umgang mit Neobiota vor dem Hintergrund des 
Klimawandels

Problemstellung: Invasive gebietsfremde Tier- und 
Pflanzenarten (Neobiota) stellen bereits heute eine 
Gefährdung der heimischen biologischen Vielfalt 
dar. Im Rahmen der Biodiversitätsstrategie NRW 
wird der Umgang mit diesem Thema adressiert.  
Es kann notwendig werden, die entsprechenden 
Strategien bei weiter fortschreitendem Klimawan-
del anzupassen. 

Ziel: Entwickeln und Erhalten einer klimaresisten-
ten biologischen Vielfalt

Instrument: Konzepterstellung für ein Monitoring 
der biologischen Vielfalt unter Berücksichtigung 
erwarteter künftiger Entwicklungen der Standort-
bedingungen und gegebenenfalls Ableitung von 
Handlungsempfehlungen

Träger/Akteure: Landesregierung

Kategorie 3

Finanzierung B (EFRE)

LR-KA4-M17 (ID 209)
Erhalt, Entwicklung und Wiederherstellung  
von Feucht- und Moorbiotopen unter Klima-
wandelbedingungen 

Problemstellung: Moore gehören zu den ohnehin 
stark gefährdeten Lebensräumen Nordrhein- 
Westfalens. Neben anderen Faktoren – wie 
Verän derungen des Wasserhaushaltes, vor allem 
durch Entwässerung, nachfolgende Verbuschung, 
landwirtschaftliche Nutzung und Nährstoffein träge 
aus angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzflä-
chen oder aus der Luft – verschlechtert auch der 
Klimawandel mit steigenden Temperaturen und 

trockeneren Sommern den Wasserhaushalt und 
damit die Lebensbedingungen moortypischer 
Arten.

Ziel: Sicherung, gegebenenfalls Wiederherstellung 
eines lebensraumtypischen Wasserhaushalts in 
den Moorgebieten und Feuchtheiden, um die moor - 
typische Artenzusammensetzung zu stabilisieren 
und weiter zu entwickeln.

Instrument: Konzept zur Beobachtung der Ent - 
wicklung der Standortbedingungen und Ableiten 
von Handlungsoptionen zum Erhalt bestehender 
Moorbiotope sowie zum Erhalt von wiedervernäss-
ten Bereichen unter Berücksichtigung der erwarte-
ten Folgen des Klimawandels insbesondere im 
Hinblick auf Wasserzuflüsse zu Moorstandorten

Träger/Akteur: Landesregierung

Kategorie 3

Finanzierung B (EFRE)

Moore gehören zu den besonders klimasensiblen Lebensräumen. Die zu erwartenden 
trockeneren und heißen Sommer können zu Wassermangel führen, der die Existenz 
der Moore gefährdet.
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